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Es kann damit festgestellt werden, dass dieser Knotenpunkt die Leistungsfähig-
keit der gesamten Strecke in Richtung Westen bestimmt. In diese Richtung wäre 
verkehrstheoretisch auch nur ein Fahrstreifen zwischen den Knotenpunkten aus-
reichend, ohne dass sich die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems wesentlich 
verringert. Daraus ergeben sich erhebliche Potenziale für eine Neuordnung des 
Straßenraums (siehe Rahmenplan Kap. 7) .

Nabburger Torplatz: Der Nabburger Torplatz ist ein fünfarmiger Kreisverkehrsplatz 
mit 40 m Außendurchmesser, welcher zweistreifig befahrbar ist (Breite der Kreis-
fahrbahn 9,00 bis 11,50 m) und auch über drei zweistreifige Zufahrten verfügt. Im 
Widerspruch zu geltenden Richtlinien (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
- RASt 06, Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren, 2006) ist Richtung Kurfürs-
tenring auch eine zweistreifige Ausfahrt markiert.

Ebenfalls im Widerspruch zu geltendem Straßenverkehrsrecht (VwV zu §26 StVO) 
stehen die markierten Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) über mehrstreifige 
Ein- oder Ausfahrten. Die Begründung besteht in der Gefahr, dass die Sicht auf 
vorrangig querende Fußgänger z.B. auf der linken Spur durch rechts fahrende Lkw 
verdeckt wird. 

Der Nabburger Torplatz ist der höchstbelastete Knotenpunkt in der Stadt Amberg. 
Er hat in gewisser Weise zu den Spitzenzeiten eine dosierende Wirkung auf an-
grenzende Ringabschnitte. Durch den Gutachter Prof. Kurzak wurde im Jahr 2017 
in oben erwähnter Verkehrsuntersuchung in der Morgenspitze eine noch ausrei-
chende, in der Abendspitze eine Verkehrsqualitätsstufe (für die Zufahrt von der 
Schlachthaustraße) von E (= ausgelastet) berechnet. Gutachter Prof. Kurzak sieht 
einen Bypass von der Regensburger Straße Richtung Kaiser-Ludwig-Ring kritisch, 
bemängelt die Fußgängerüberwege über zwei Fahrstreifen als gefährlich für Fuß-
gänger und führt weiter wie folgt aus: „Zur Erhöhung der Sicherheit ist die Redu-
zierung der heute 2-spurigen Ausfahrt aus dem Kreis in den Kurfürstenring auf eine 
Fahrspur dringend geboten“. Dem schließen sich die Gutachter des ISEK an. 

Überdimensionierte Knotenpunkte: Speziell der Knotenpunkt Mühlgasse/Pfalzgra-
fenring erscheint hinsichtlich seiner Ausdehnung, gemessen an der Verkehrsbelas-
tung der Mühlbauerstraße, überdimensioniert. Hier besteht ein Relikt einer über-
kommenen strategischen Verkehrsplanung, die eine leistungsfähige Fortführung 
der Sulzbacher Straße durch die Altstadt vorsah. Folgende Abbildung zeigt auf 
der rechten Seite einen Vergleich des Bestandes mit der eigentlich notwendigen 
Fläche (in Rot dargestellt). Auf der rechten Seite ist der Ziegeltorplatz dargestellt, 
der ebenfalls verkehrstechnisch überdimensioniert erscheint. 

Abb. 99: Überdimensionierter Anschluss der Mühlgasse (links) und Ziegeltorplatz (rechts) (Geobasisda-
ten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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 ■ Eine neue LSA abgesicherte Querungsanlage (Fußgängerschutzanla-
ge) über den Kurfürstenring auf Höhe „Am Anschuß“ beim Hallenbad. 
Eine Koordinierung mit benachbarten LSA ist möglich und wird empfoh-
len. 

 ■ Eine neue Querungshilfe (Mittelinsel) über die Regensburger Straße west-
lich des Nabburger Torplatzes. Da die Überführung der Bahn an der Süd-
seite keinen Gehweg besitzt, ist diese Querung von hoher Bedeutung. 

 ■ Verlängerung der Freigabezeiten für den Altstadtring querende Fuß-
gänger, insbesondere am Knotenpunkt Sulzbacher Straße / Pfalzgrafen-
ring / Mühlgasse

 ■ Herstellen eines straßenverkehrsrechts-/ richtlinienkonformen Zustandes 
für die Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) an den zweistreifigen Zu-/
Ausfahrten des Nabburger Torplatzes.

Untersuchung zu Aufwertungsmöglichkeiten des Altstadtringes: In der Analyse wur-
den Ansätze dargelegt, wie der breite Straßenraum des Altstadtrings neu geord-
net werden kann. Vor allem im Süden sind dazu gute Ansatzpunkte erkennbar. An 
Stelle der überbreiten Fahrbahnen könnten durch eine Neuordnung des Straßen-
raums Platz für z.B. Radfahrstreifen, Busspuren oder die Integration von Straßengrün 
geschaffen werden. Derzeit besteht in Teilen ein stark MIV-dominierter Charakter. 
Dass an einer attraktiven mittelalterlichen Altstadt entlanggefahren wird, ist kaum 
erkennbar. Die verkehrliche Funktion steht im Vordergrund. 

Die Idee hinter dem vorgeschlagenen Maßnahmenansatz liegt in einer Neuord-
nung ohne eine gravierende Reduktion der Leistungsfähigkeit des Gesamtab-
schnittes. Ausgangspunkt ist der Knotenpunkt Kaiser-Wilhelm-Ring / Malteserplatz 
/ Wingershofer Straße. Zur Herleitung des Ansatzes siehe Kapitel 4.14.1. In einer 
ersten Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach wurden die 
Vorschläge positiv beurteilt. 

Nachdem es sich um einschneidende Maßnahmen handelt, für die eine breite 
Akzeptanz der Amberger angestrebt werden muss, kann nur schrittweise vorge-
gangen werden. Der erste Schritt wäre eine verkehrstechnische Machbarkeitsun-
tersuchung, der zweite eine schrittweise, erst provisorische Umsetzung. Folgende 
Abschnitte könnten bearbeitet werden: 

 ■ Kaiser-Wilhelm-Ring (Wörthstraße bis Malteserplatz)

 ■ Kaiser-Wilhelm-Ring / Kurfürstenring (ab Malteserplatz ohne Nabburger 
Torplatz)

 ■ Nabburger Torplatz 

 ■ Kaiser-Ludwig-Ring (ohne Nabburger Torplatz bis Bahnhofstraße)

 ■ weitere Ringabschnitte in der Folge. 

Folgende Abbildungen zeigen eine beispielhaft mögliche Gestaltung der angren-
zenden Bereiche um den Knotenpunkt Kaiser-Wilhelm-Ring / Malteserplatz / Win-
gershofer Straße. Eine andere Nutzung der gewonnen Flächenpotenziale als für 
die beispielhaft dargestellte Begrünung ist natürlich möglich und im Rahmen der 
Untersuchungen zu bewerten:
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Ausbau Radwegenetz nach Radwegkonzeption: Ähnlich wie beim Nahverkehrs-
plan für den ÖPNV besteht im Hinblick auf den Radverkehr mit dem Radverkehrs-
konzept eine aktuelle Fachplanung, deren Umsetzung auch aus Sicht des ISEKs 
vorrangig ist. 

Neuordnung der Straßenräume mit überdimensionierten Fahrbahnbreiten: Wie 
oben beschrieben, bestehen z.B. an der Höckermühl- und Hirschauer Straße über-
dimensionierte Querschnitte bei welchen ein Neuordnung z.B. zu Gunsten des 
Radverkehrsangebotes geprüft werden sollte. 

Sanierung Straßennetz Dreifaltigkeitsviertel, Bergsteig, Luitpoldhöhe/Eisberg und 
Ammersricht: Hier besteht flächendeckend Sanierungsbedarf im Hinblick auf Ver-
kehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfah-
rer. 

Anbindung Klinikum, Bahnhof, Altstadt: Im Hinblick auf das neue, sehr großzügig 
dimensionierte Parkplatzangebot am Parkdeck Marienstraße muss nochmals die 
hohe Bedeutung einer verbesserten fußläufigen Anbindung an den Bahnhof ei-
nerseits und die Altstadt andererseits hervorgehoben werden (Ertüchtigung Bahn-
überführung Mariahilfbergweg, Regensburger Straße, Nabburger Torplatz). Nur un-
ter diesen Umständen kann das Parkdeck wirksam zu einer Entlastung der Altstadt 
von Parksuchverkehr beitragen. 

Förderung von Car-Sharing Konzepten: Für eine Stadt der Größe Ambergs wäre 
Car Sharing ein angemessenes und zeitgemäßes Angebot. In den Metropolen 
existieren bereits die Formen standortgebundener Systeme und das sogenannte 
Free-Floating-Carsharing (z.B. Drive Now, car2go). Diese neue Form des Nutzens 
statt des Besitzens von Verkehrsmitteln wird auch auf Städte wie Amberg übergrei-
fen, indem z.B. Personen, die aus Metropolen zuziehen, dieses Angebot auch hier 
erwarten. 

Beim stationsbasierten Carsharing stehen die Autos möglichst wohnortnah auf ei-
nem festen Stellplatz. Kunden holen den Wagen dort ab, nach der Fahrt bringen 
sie ihn dorthin zurück. Nur bei dieser Variante sind Reservierungen mehrere Wochen 
im Voraus möglich. Dies sorgt für eine hohe Berechenbarkeit der Fahrzeugverfüg-
barkeit. Stationsbasiertes Carsharing ist außerdem die preisgünstigste Carsharing-
Variante. Dieses stationsbasierte Carsharing erfordert ein hohes Engagement der 
handelnden Personen. Eine Stadt wie Amberg kann jedoch ein solches System 
gerade in der Gründungsphase und in den ersten Jahren unterstützen, indem z.B. 
Investitionsbeihilfen oder eine Grundauslastung der Fahrzeuge sichergestellt wird. 
Weiterhin können verstärkt reservierte Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Stra-
ßenraum (z.B. am Bahnhof) eingerichtet werden. Dadurch werden diese Angebo-
te auch für bisherige Nicht-Nutzer wahrnehmbarer. Die Genehmigungsgrundlage 
für reservierte stationsbasierte Stellplätze ist die Sondernutzung, wie sie prinzipiell 
bereits heute durch alle bestehenden Landesstraßengesetze und zukünftig erst 
recht durch ergänzte Landesstraßengesetze ermöglicht wird.

Einmal etablierte Systeme können erfahrungsgemäß seit vielen Jahren wirtschaft-
lich betrieben werden (z.B. STATTAUTO in München). Wertvolle Informationen bie-
tet die Homepage des Bundesverbandes Carsharing (Bundesverband CarSharing 
e.V., 2019).
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 35 

M.V.2.1 Ausbau Radwegenetz nach Radwegkonzeption  
(vgl. Radwegekonzept 2017 Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Al-
rutz GbR) i.V.m. M.Q.4.2 und M.N.1.1, M.G.3.2.3 

1 kurz - 
mittel 

vgl. 
M.Q.4.2 

vgl. M.Q.4.2 

M.V.2.2 Neuordnung von Straßenräumen mit überdimensionierten 
Fahrbahnbreiten zu Gunsten des Radfahrverkehrs und um Lü-
cken im Radwegenetz zu schließen.  
• z.B. Hockermühlstraße, Altstadtring, Hirschauer Straße (vgl. 

M.A.5.4)  

2 mittel z.B. Hö-
ckermühl-
straße: für 
1,5 km 
ca. 
110.000 € 
inkl. 5%, 
10% Risi-
kozu-
schlag, 
NK, 19% 
MwSt. 

Kommune  

M.V.2.3 Ausbau Straßennetz bzw. Lückenschlüsse im Straßennetz ge-
mäß Planungen der Baulastträger wie z.B.: 
• Verlängerung St 2238 bis Sulzbacher Str. 
• Lückenschluss Stauffenbergstraße zur Gailoher Hauptstraße ab 

Liebengrabenweg 
• Rosenthalstraße zum Gärmersdorfer Weg (Kümmersbruck) 
• ggf. Verlängerung Stauffenbergstraße zwischen Köferingerstraße 

und Liebengrabenweg 

2 kurz - 
mittel 

Kosten-
schätzun-
gen siehe 
Projekt-
planun-
gen 

Kommune, 
Baulastträger  

M.V.2.4 Verbesserung Erschließungssituation Luitpoldhöhe 
• Ausbau der Erschließung in der Luitpoldhöhe inkl. Kanalbau 
• Ausbau Dr. Robert-Strell-Straße und Gümbelstraße 
• Neuanbindung ab Kreuzung Witzlhof/Poppenricht durch Integra-

tion Kreisverkehr 

1 kurz Kreisver-
kehrs-
platz: ca. 
200.000 
bis 
400.000 € 
inkl. 5% 
NK, 19% 
MwSt.  

Dr. Ro-
bert-Strell-
Straße: 
1,9 km, 
ca. 4 Mio. 
€ inkl. 5% 
NK, 19% 
MwSt. 

Kommune, 
Baulastträger  

M.V.2.5 Sanierung Straßennetz Dreifaltigkeitsviertel  
im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthalts-
qualität für Fußgänger und Radfahrer z.B.: 

• Dreifaltigkeitsstraße 
• Bäumlstraße 
• Moritzstraße 
• Radwege zum GMG 
• etc. 

2 mittel Projekt-
spezifisch  

Kommune 

M.V.2.6 Sanierung Straßennetz Bergsteig  
im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthalts-
qualität für Fußgänger und Radfahrer  

2 mittel  Projekt-
spezifisch 

Kommune  

M.V.2.7 Sanierung Straßennetz Eisberg  
im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthalts-
qualität für Fußgänger und Radfahrer  

2 kurz – 
mittel 

Projekt-
spezifisch 

Kommune 

M.V.2.8 Sanierung Straßennetz Ammersricht  
im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthalts-
qualität für Fußgänger und Radfahrer 

2 mittel  Projekt-
spezifisch 

Kommune 

Z.V.3 Öffentliche Stellplätze sind ausreichend vorhanden. Vorrangig 
werden diese in Hoch- bzw. Tiefgaragen untergebracht, damit 
die visuelle Beeinträchtigung des Stadtbilds auf ein Minimum 

Priorität 

Zeithori-
zont  

Kosten-
schät-
zung  

Finanzie-
rung / 
A

kteure 

 

 34 

 
 

Handlungsfeld: 

VERNETZUNG UND MOBILITÄT 
 

Z.V.1 Der öffentliche Nahverkehr spielt aufgrund seines optimalen 
Angebots eine maßgebliche Rolle in lokalen Mobilitätsfragen 
und stellt eine anerkannte Alternative zu Fahrten mit dem pri-
vaten Kfz. dar. Aufgrund seines barrierefreien Ausbaus ist er für 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gut nutzbar und un-
terstützt dadurch deren Autonomie im Alltag. 

Priorität 

Zeithorizont 

Kostenschätzung 

Finanzierung / 
A

kteure 

M.V.1.1 Konzept zur Optimierung der ÖPNV Versorgung (i.V.m. M.G.2.1) 1    

M.V.1.1.1 Behebung der Defizite aus dem Nahverkehrsplan (Juli 2016)  

Taktverdichtungen  

• z.B. flächendeckender 30-Min Takt  
• zusätzliche Fahrten am Samstag  
• am Sonntagnachmittag  
• nach Bedarf bei Sonderereignissen  
Verkürzung der Reisezeiten durch:  

• Einführung von Expressfahrten/-linien  
• Vermeidung von Schleifenfahrten und Ringlinien  
• ÖPNV Beschleunigungsmaßnahmen (ÖPNV Priorisierung, z.B. in der 

Sulzbacher Straße)  

1 kurz Projekt-
spezifisch. 
Kosten-
schätzun-
gen siehe 
Nahver-
kehrsplan  

Kommune, Auf-
gabenträger 
ÖPNV  

M.V.1.1.2 Weitere Verbesserungen im ÖPNV Netz z.B.: 

• Weiterer Ausbau der Betriebszeiten  
• Verbesserte Anbindung Fachoberschule und berufliches Schul-

zentrum 
• Verbesserung der Anbindung des Industriegebietes Nord (Linie14) 
• Taktung abgestimmt mit Regionalbahnanbindung am Bahnhof 
• Förderung von attraktiven Tarifangeboten im ÖPNV 

1 mittel Projekt-
spezifisch.  

Betriebs-
kostende-
fizite kön-
nen 
schnell 
über ca. 
100.000 € 
inkl. 19% 
MwSt. be-
tragen  

Kommune, Auf-
gabenträger 
ÖPNV  

M.V.1.1.3 Ertüchtigung Haltestelleninfrastruktur (bereits in schrittweiser Umset-
zung) 

• Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen 
• Umsetzung einheitlicher Standards (u.a. Wetterschutz)  
Weitere dynamische Fahrgastinformationssysteme an hoch-frequen-
tierten Haltestellen  

1 konti-
nuier-
lich 

Je Halte-
stelle bis 
ca. 
20.000 € 
inkl. 19% 
MwSt. 

Kommune  

M.V.1.1.4 Altstadtbus  

Einführung einer Altstadtbuslinie, die z.B. den Bahnhof an die westlich 
gelegenen Altstadtteile anbindet (Malteserplatz) über Altstadtring. 
Nutzung kleinerer Fahrzeuge ggf. autonome Fahrzeuge. Sinnvoll er-
scheint auch die Anbindung des Parkdecks Marienstraße mit ggf. 
Taktung unter 30 Minuten.  

• Machbarkeit, Linienführung, Technologie, Finanzierung  
• Umsetzung  

2 mittel Projekt-
spezifisch.  

Betriebs-
kostende-
fizite kön-
nen 
schnell 
über ca. 
100.000 € 
inkl. 19% 
MwSt. be-
tragen 

Kommune als 
Aufgabenträ-
ger 

Z.V.2 Das Straßennetz ist bedarfsgerecht und sicher ausgebaut. 
Radverkehr wird generell in die Planung integriert, weswegen 
ein weit verzweigtes und gut nutzbares Netz entstanden ist.  

Priorität 

Zeithorizont  

Kosten- 
schätzung 

Finanzierung / 
A

kteure 
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 18 

Risikozu-
schlag 

M.A.5.2.3 Herstellung einer fußläufigen Anbindung vom Quartier, um das Park-
deck Marienstraße an den Bahnhof anzubinden, Konkretisierung und 
Weiterentwicklung bestehender Planungsideen (z.B. Überführung 
der Bahnanlagen)  

1 mittel ca.  

356.000 € 

inkl. 19% 
Mwst., 25% 
Bauneben-
kosten, 10% 
Risikozu-
schlag 

StBauFö./ 
Kommune 

M.A.5.2.4 Barrierefreie Sanierung/Neubau Bahnhofsunterführung bis zur 
Schwaigerstraße 

1 mittel Konzeptab-
hängig  

ca.  

100.000 € 
bis ca.  

500.000 € 

StBauFö./ 
Kommune 

M.A.5.2.5 Bauliche Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes entsprechend Fein-
untersuchung aus M.A.5.2.1 

1 mittel 
- lang 

ca.  

360.000 € 

inkl. 19% 
Mwst., 25% 
Bauneben-
kosten, 10% 
Risikozu-
schlag 

StBauFö./ 
Kommune 

M.A.5.3 Erarbeitung eines Konzeptes für die Sanierung/Neubau von 
Unterführungen unter dem Ring und der Bahntrasse mit dem 
Ziel der wesentlichen Verbesserung der Angebote für Fußgän-
ger und Radfahrer  
• Herstellung der Barrierefreiheit der Straßenunterführung vom Mal-

teser Platz zum Max-Reger-Gymnasium 
• Ausbau Bahnunterführung Mariahilfbergweg 
• Ausbau Bahnunterführung Steingutstraße 
• Ausbau Bahnunterführung Regensburger Straße 

1 kurz Bauliche 
Machbar-
keitsstudie 
ca. 20.000 
€ inkl. 5% 
NK, 19% 
MwSt. je 
Standort  

StBauFö./ 
Kommune 

M.A.5.4 Schaffung neuer und Optimierung bestehender Querungsan-
lagen über den Altstadtring;  

2    

M.A.5.4.1 Weitere Gespräche mit staatlichem Bauamt zur Prüfung von Mög-
lichkeiten zur Schaffung neue LSA-gesicherte Querungsanlage Höhe 
Hallenbad (Am Anschuß) 

2 mittel Handlungs-
empfeh-
lung 

Kommune 

M.A.5.4.2 Neue Querungshilfe (Mittelinsel) in der Regensburger Straße zwi-
schen Bahnüberführung und Nabburger Torplatz; (Zustimmung durch 
staatliches Bauamt vorhanden, aber keine Kostenübernahme) 

2 mittel ca. 20.000 
€ inkl. 5% 
NK, 19% 
MwSt. 

Kommune  

M.A.5.4.3 Verlängerung der Freigabezeiten für den Altstadtring querende Fuß-
gänger, insbesondere am Knotenpunkt Sulzbacher Straße / Pfalzgra-
fenring / Mühlgasse (Untersuchung für 1. HJ 2019 vorgesehen) 

2 kurz Planung 
ca.  
3.000 € inkl. 
19% MwSt. 

Umsetzung 
2.000 € inkl. 
19% MwSt. 

Kommune  

M.A.5.4.4 Herstellen eines richtlinienkonformen Zustandes für die Fußgänger-
überwege („Zebrastreifen“) an zweistreifigen Zu-/Ausfahrten des KVP 
am Nabburger Torplatz (entweder Reduktion der Fahrstreifenzahl o-
der Rückbau der FGÜ) analog der Planungen mit staatlichem Bau-
amt 

2 mittel Planung 
und Bau 

ca.  
250.000 € 
inkl. 5% NK, 

Kommune+ 
Staatl. Bau-
amt 

 

 19 

19% MwSt. 
je Einfahrt  

M.A.5.5 Untersuchung zu Aufwertungsmöglichkeiten des Altstadtrin-
ges bei annähernd gleichbleibender Leistungsfähigkeit  
zu Gunsten einer verbesserten Radwegeverbindung, Verbesserung 
des ÖPNV (z.B. Busspur), Integration von Parkplätzen und Straßen-
raumbegrünung zur Abmilderung der starken Barrierewirkung 

1    

M.A.5.5.1 Machbarkeitsuntersuchung für Teilabschnitte (Verkehrszählungen, 
Maßnahmenuntersuchung, Leistungsfähigkeit, Mikrosimulation)  

• Kaiser-Wilhelm-Ring (Wörthstraße bis Malteserplatz) 
• Kaiser-Wilhelm-Ring / Kurfürstenring (ab Malteserplatz ohne Nab-

burger Torplatz) 
• Nabburger Torplatz  
• Kaiser-Ludwig-Ring (ohne Nabburger Torplatz bis Bahnhofstraße) 
• weitere Ringabschnitte 

1 kurz - 
mittel 

Verkehrs-
gutachten 
mit Messun-
gen  

ca. 5.000 
bis 10.000 € 
inkl. 5% NK, 
19% MwSt. 
pro Ab-
schnitt 

Kommune+ 
Staatl. Bau-
amt 

M.A.5.5.2 Bauliche / verkehrstechnische Umsetzung von Teilabschnitten. ggf. 
vorherige Durchführung von Testläufen anhand provisorischer Ge-
staltungselemente (Baustellensicherung) 

1 mittel Projektspe-
zifisch  

Kommune+ 
Staatl. Bau-
amt 

M.A.5.6 Rückbau der überdimensionierten Knotenpunkte am Ring 
• Mühlgasse/Pfalzgrafenring 
• Ziegeltorplatz 

2    

M.A.5.6.1 Machbarkeitsstudie zur Stadtgestaltung, Planung der Verkehrsanla-
gen und verkehrstechnische Bemessung inkl. Vorplanung, Kosten-
schätzung inkl. Bürgerbeteiligung 

2 mittel ca.  
20.000 € 
inkl. 5% NK, 
19% MwSt 

Kommune  

M.A.5.6.2 Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie  2 mittel 
- lang 

Planung 
und Bau 
ca.  
400.000 € 
bzw. ca.  
250.000 € 
inkl. 5% NK, 
10% Risiko-
zuschlag 
19% MwSt. 

Kommune, 
Baulastträger  

Z.A.6 Die Grünflächen entlang der Stadtmauer sind besonders at-
traktive, öffentliche Freiräume, die einen wichtigen Beitrag zur 
Naherholung in der Altstadt leisten. Die Vils mit ihren Uferzo-
nen ist durch abwechslungsreiche Angebote und hochwertig 
gestaltete Bereiche im städtisch geprägten Umfeld erlebbar. 

Priorität 

Zeithorizont 

Kostenschät-
zung  

Finanzierung / 
A

kteure 

M.A.6.1 Gestaltung der Uferbereiche der Vils in der Altstadt  
(unter Berücksichtigung Wettbewerbsergebnis „Leben an der Vils)  

1    

M.A.6.1.1 Erhöhung der Erlebbarkeit des Elements Wasser in der Stadt vom 
Netzersteg über Lederersteg bis zur Fronfestgasse ggf. Schaffung 
einer weiteren gestalteten „Ruhezone“ in der Altstadt für Pau-
sen und für die Naherholung der Bevölkerung (z.B. im Bereich 
Mühlgasse an der Vils: 
• Sitzstufen 
• Stege 
• Biergarten oder Außenbereich Café zur Vils hin 

1 kurz - 
mittel 

ca.  

330.000 €  

inkl. 19% 
Mwst., 25% 
Bauneben-
kosten, 10% 
Risikozu-
schlag 

 

StBauFö./ 
Kommune 

Zukunft Stadt-
grün 

 

M.A.6.1.2 Gestalterische Stärkung des uferbegleitenden Wegs an der Schiffs-
gasse: 

2 kurz - 
mittel 

ca.  

29.000 €  

StBauFö./ 
Kommune 
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